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Stellungnahme der Sozialistischen Jugend Österreich zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes über Änderungen des Namensrechts 

Die Änderung des Ehenamensrechts in der vorliegenden Fassung bietet die 

Möglichkeit, daß Frauen bei Eheschließung ihren bisherigen Namen w€iter­

führen können, unter dem sie möglicherweise berufliches, wirtschaftliches 

oder gesellschaftliches Ansehen erlangt haben. 

Es ist im Sinne der Gleichberechtigung von Mann und Frau, daß hinsicht­

lich der Namensführung künftig beide Ehepartner gleiche Möglichkeiten 

haben werden. 

Die Bestimmung, daß das Kind mangels einer Vereinbarung den Namen der 

Mutter führen so:1, entspricht den gesellschaftlichen Realitäten insofern, 

da nachwievQr. Frauen den Haupt,anteil der Kindeserziehung und -betreuung ',..' 
zu tragen haben. 

Die Sozialistische Jugen
.
d begrüßt den vorliegenden Gesetzesentwurf und 

verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit 

diese Neuerungen auch in Anspruch genommen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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